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RS OGH 1993/6/15 5Ob48/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1993

Norm

GBG §85

GBG §98

Rechtssatz

Das Begehren eines Eintragungswerbers, zugunsten von Hypothekargläubigern die Löschungsverp6ichtung bei

Vorpfandrechten in den konkret angeführten Grundbuchseinlagen anzumerken, läßt in einer jede Verwechslung

ausschließenden Weise erkennen, welche Hypotheken gemeint sind und reicht daher für ein Grundbuchsgesuch aus.
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5 Ob 48/93
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